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Liebe Leserin, lieber Leser,

am 27. September wählen wir Deut-
schen einen neuen Bundestag. Je näher
der Wahltag rückt, desto häufiger werde
ich gefragt, ob es überhaupt noch Sinne
mache, zur Wahl zu gehen und falls ja,
wen man denn noch wählen könne?

Aus Fragen wie diesen spricht viel
Frustration. Und – bei Gott – ich kann
diese Enttäuschung recht gut verstehen.
Viele Politiker scheinen Argumenten
nicht mehr zugänglich zu sein. Das haben
sie in der auslaufenden Legislaturperiode
mehr als einmal unter Beweis gestellt.
Ob bei der Novelle des Stammzellgeset-
zes, der halbherzigen Reform des Schwan-
gerschaftskonfliktgesetzes oder der Neu-
regelung von Patientenverfügungen –
stets haben Lebens-
rechtler, oft im Ver-
bund mit anderen ge-
wichtigen Stimmen
wie der Bundesärzte-
kammer oder den
Kirchen – gute Grün-
de, zwingende Argu-
mente und unwiderlegbare Fakten für
einen restriktiveren Schutz des Lebens
vorgebracht. Gereicht hat es kein einziges
Mal. Das kann, das muss frustrieren.
Jedenfalls all jene, denen der Schutz des
Lebens ungeborener, alter und schwacher
Mitmenschen ein ernstes Anliegen ist.

Wenn dann auch noch Bundeskanzle-
rin Angela Merkel – wie kürzlich gesche-
hen in einem Interview mit dem Christ-
lichen Medienmagazin »pro« – den
Paragraphen 218 wörtlich als »tragfähige
Lösung« bezeichnet, dann fragen sich
viele, wer oder was die Politik reitet?

Man kann diese Frage unbeantwortet
lassen. Es reicht mit Max Weber daran
zu erinnern, dass es nicht ausreicht, die
Wahrheit zu kennen. Man muss sie auch
wollen. Und offensichtlich will weder die
Kanzlerin noch die Mehrheit der Politiker,
die in diesem Parlament Sitz und Stimme
haben, die Wahrheit – obwohl sie jeweils
rechtzeitig und vernehmlich zur Kenntnis
gebracht wurde – akzeptieren.

Da niemand – das gilt
selbst für notorische
Wirklichkeitsverwei-
gerer – nicht zur An-
nahme von Fakten ge-
zwungen werden darf,
lautet mein Rat: Un-
terstützen wir als Le-
bensrechtler mit unserer
Stimmabgabe bei der
Bundestagswahl aus-
schließlich diejenigen
Abgeordneten, die bei
den zurückliegenden Entscheidungen im
Sinne des Lebensschutzes votiert haben.
Das ist schon deshalb fair, weil bei allen
oben genannten Entscheidungen der
Fraktionszwang aufgehoben wurde, die
Abgeordneten bei ihrer Stimmabgabe
also allein ihrem Gewissen verantwortlich
waren. Unter der Überschrift »Lebens-
schutz ist wählbar« hat »LebensForum«
deshalb all jene Abgeordneten – nach
Bundesländern und Wahlkreisen geordnet
– aufgeführt, die bei den namentlichen
Abstimmung mehr als einmal im Sinne

des Lebensschutzes
votiert haben. Lässt
man diejenigen un-
berücksichtigt, die
nicht mehr für den
Bundestag kandidie-
ren und daher am 27.
September auch nicht

zur Wahl stehen, trifft dies noch auf 124
Abgeordnete zu. Das ist nicht viel, aber
viel mehr als nichts. Ihnen sollten wir mit
unseren Stimmen den Rücken stärken.
Die anderen können Christen der göttli-
chen Barmherzigkeit empfehlen. Denn
– davon bin ich überzeugt – die werden
sie viel nötiger haben, als unsere Stimmen.

Eine erhellende Lektüre von Lebens-
Forum wünscht Ihnen
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Lebensschutz
bleibt wählbar

»Es reicht nicht, die
Wahrheit zu kennen«

E D I T O R I A L

Viele Themen werden zurzeit heiß diskutiert, über
Beihilfe zum Suizid, über Patientenverfügung,
künstliche Befruchtung, Hirntod bishin zu Baby-
klappen. LebensForum sprach darüber mit dem
Medizinethiker Prof. Dr. med. Axel W. Bauer.

Fünf Lordrichter des Obersten britischen Gerichts
haben ein brisantes Urteil zur Liberalisierung der
Beihilfe zum Suizid erlassen.

B I O P O L I T I K

u den über jeden Zweifel erha-
benen Errungenschaften der
Aufklärung zählt die Idee der

Gewaltenteilung. Weil die
Aufteilung der staatlichen
Gewalt in Legislative, Exe-
kutive und Judikative und
deren Verteilung auf meh-
rere Staatsorgane die Bür-
ger tatsächlich vor der et-
waigen Willkür des Staates
zu schützen vermag, trifft
es sich gut, dass in Groß-
britannien das Oberste Ge-
richt, das bislang zum
»House of Lords«, einer
der beiden gesetzgebenden
Kammern des britischen
Parlaments, gehörte, künf-
tig in einem neu geschaf-
fenen Verfassungsgerichts-
hof aufgehen wird. Wie nö-
tig das ist, zeigt gerade das
letzte Urteil, mit dem sich
die fünf Lordrichter ge-
wissermaßen verabschiedet
haben und das den Insel-
staat nun in eine neuerliche
Debatte über eine Libe-
ralisierung der Beihilfe zum
Suizid stürzen wird.

Dabei ist das Urteil auf
den ersten Blick alles ande-
re als spektakulär. Zu ent-
scheiden hatten die soge-
nannten »Law Lords« eine
Klage der heute 46-jähri-
gen Debbie Purdy. Die an
Multipler Sklerose erkrankte Frau hatte
lediglich verlangt, dass der britische Chef-
ankläger die Kriterien veröffentlicht, nach

denen er Anklage in jenen Fällen zu er-
heben gedenkt, in denen britische Bürger
Personen begleiten, die sich in der

Schweiz das Leben zu nehmen beabsich-
tigen. Anders als in vielen Ländern Eu-
ropas ist im Vereinten Königreich, ähnlich

wie in Österreich, die Suizidbeihilfe im-
mer noch strafbar. So kann eine Beihilfe
zur Selbsttötung laut dem »Sucide Act«

von 1961 in England und Wales theore-
tisch mit einer Haftstrafe von bis zu 14
Jahren geahndet werden. Praktisch wird
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Wenn Unterlegene
Recht sprechen

Z

In Großbritannien droht eine Liberalisierung der Beihilfe zum Suizid über den Umweg der
Rechtsprechung. Während das britische Parlament Versuche, eine solche zu erreichen, in der

Vergangenheit mehrfach erfolgreich abwehrte, haben die fünf Lordrichter des Obersten britischen
Gerichts jetzt ein Urteil erlassen, das auf den ersten Blick wenig spektakulär erscheint, bei genauerem

Hinschauen an Brisanz jedoch kaum zu überbieten ist.

Von Stefan Rehder

A U S L A N D

Das britische Parlament: Mit der Gewaltenteilung nahm man es hier bis vor Kurzem nicht immer genau.


